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Kurzparkmöglichkeiten bestehen überall dort (bzw. nur dort), wo man die mit blauen Strichen 
gekennzeichneten Parkplätze sieht:
- täglich von 9 bis 18 Uhr ist dort das Parken mit Parkscheibe für zwei Stunden erlaubt;
- täglich von 18 bis 9 Uhr ist das Parken ohne Zeitbegrenzung erlaubt. 

Bewohnern der Messestadt ist es nicht möglich, ihre Fahrzeuge tagsüber im Bereich der 
blauen Striche dauerhaft zu parken; es kann diesbezüglich beim Kreisverwaltungsreferat
auch kein sog. Anwohnerparkausweis beantragt werden.

2) Kann der Edinburghplatz in das Zonenhaltverbot integriert werden?

Nein. Konzeptionell war und ist nicht vorgesehen, den Edinburghplatz in die Blaue Zone-
Regelung einzubeziehen.

3) Wer darf am Edinburghplatz parken (rechtliche Grundlage für die Verhängung eines Lkw-
Parkverbotes)?

Im Bereich der Edinburghplatzes darf prinzipiell jeder sein Fahrzeug nach Maßgabe der 
Vorgaben des § 12 Abs. 3a und 3b Straßenverkehrsordnung (StVO) parken.

Grundsätzlich nehmen Lkw, Wohnmobile und Wohnanhänger – wie andere Fahrzeuge auch – 
legal am ruhenden Verkehr teil, wenn sie zugelassen und betriebsbereit sind und nicht zu 
verkehrsfremden Zwecken (Wohnzwecken) auf öffentlichem Verkehrsgrund abgestellt werden.

Das Mobilitätsreferat kann die Benutzung bestimmter Straßen aus Gründen der Sicherheit 
oder Ordnung des Verkehrs aber beschränken. Verkehrsbeschränkungen und -verbote sind 
jedoch nur zulässig, wenn die sachlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

Gemäß § 45 Abs. 9 StVO dürfen Beschränkungen und Verbote nur angeordnet werden, wenn 
aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das 
allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung erheblich übersteigt (die also erheblich über das in 
einer Großstadt übliche Maß hinausgeht).

Die Straßen rund um den Edinburghplatz sind so breit, dass am Straßenrand parkende 
Fahrzeuge regelmäßig keinerlei Beeinträchtigung der Fahrbahn bzw. Sichteinschränkung für 
Verkehrsteilnehmer bedeuten und somit keine Verkehrsbehinderung besteht. Dies bestätigte 
auf aktuelle Nachfrage auch die örtliche Polizeiinspektion 25.

Eine Beschilderung, die ausschließlich dem Zweck dient, unliebsame Fahrzeuge zu 
„vertreiben“ bzw. eine Straße optisch aufzuwerten, wäre rechtswidrig. Sie kann daher nicht in 
Betracht gezogen werden.
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Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
MOR GB 2.211




